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L37151 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Burgenland

L82000 Bauordnung

L82001 Bauordnung Burgenland

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauG Bgld 1997 §18 Abs10;

BauG Bgld 1997 §21 Abs4;

BauG Bgld 1997 §3 Z5;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Ein den maßgeblichen baupolizeilichen Interessen entgegenstehendes Vorhaben kann nicht durch Au9agen zulässig

gemacht werden. Wenn feststeht, dass durch die bestimmungsgemäße Benutzung des zu beurteilenden

Bauvorhabens das ortsübliche Ausmaß von Beeinträchtigungen der Nachbarn überschritten wird, ist das Bauvorhaben

unzulässig (vgl. das auf § 18 Abs. 10 Bgld BauG 1997 hinweisende Erkenntnis vom 7. März 2000, Zl. 99/05/0162).
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